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Paul Schiemanns Minderheitentheorie 
als Beitrag zur Lösung der Nationalitätenfrage 

Z u m 1 0 0 . G e b u r t s t a g P a u l S c h i e m a n n s ( 1 8 7 6 — 1 9 4 4 ) 

von 
M i c h a e l G a r l e f f 

In einer Würd igung zu dessen 60. Gebur ts tag am 29. März 1936 bezeich-
neten die ehemaligen deutschbaltischen Mitarbei ter Paul Schiemann als 
einen Politiker, „dessen Wirksamkeit aus dem Schicksalsablauf unseres 
Landes nicht wegzudenken ist und der das Urtei l der Geschichte ruhig 
abwar ten kann".1 Sie versicherten in später Einsicht, der ehemalige 
Leader der deutschen Saeima-Frakt ion stelle für sie noch „keine Größe 
der Vergangenhei t" dar, denn „durch die Ereignisse belehrt , wissen wir es 
heute besser als früher, daß . . . der Weg der Landes- und Volkstums-
politik, den Sie uns geführt haben, der richtige gewesen ist und wi r ihn 
weiterzugehen haben . . . " . Im folgenden auch Schiemanns Leistung für die 
europäische Nat ional i tä tenbewegung würdigend, vermit te l t die Ehrung 
bereits den Eindruck eines Nachrufes — und ist überdies in einem Punk t 
reali tätsfern. Denn zu diesem Zei tpunkt war Schiemann schon seit fast 
drei J a h r e n auf massiven nationalsozialistischen Druck hin aus der hei -
matlichen Volkstumspolit ik ausgeschaltet. Eine wei tere Verwirklichung 
seiner politischen Konzeptionen war im baltischen wie im europäischen 
Raum aufs schwerste gefährdet von Entwicklungen, die letztlich gemein-
same Wurzeln besaßen. Der autor i tär geprägte Nationalstaat ha t te in 
Let t land jeglicher par lamentar ischen Arbeit ein Ende gesetzt, so daß auf 
dem von Schiemann gewiesenen Weg hier gar nicht wei tergegangen wer -
den konnte — ganz abgesehen von der wachsenden Ablehnung, die seine 
Politik in der teils konservativen, teils vom Gedankengut verschiedener 
,Erneuerungsbewegungen ' durchsetzten deutschbaltischen Volksgruppe 
fand. Auf europäischer Ebene entzog derselbe Trend zum national über-
steigerten Machtstaat der minderheitenrechtl ichen Zusammenarbei t mehr 
und mehr den Boden, wenn es auch diese Ebene war , auf der Schiemann 
eine letzte politische, nun bereits ohnmächtige Akt ivi tä t entfalten sollte. 

Bei aller notwendigen Relat ivierung von ,Würdigungen' enthäl t die an-
geführte doch eben jene Elemente, die das sich wandelnde „Urteil der 
Geschichte" in diesem Fall bes t immen und dar in einheitlich oder auch 
kontrovers beurte i l t werden: die Bedeutung dieses mit Sicherheit he raus -
ragendsten deutschbaltischen Poli t ikers für die Landespolit ik seiner Zeit 
und damit zusammenhängend für das deutschbaltische Selbstverständnis 

1) Eine Würdigung Dr. P. Schiemanns durch seine einstigen Mitarbeiter im 
Ausschuß der deutschbaltischen Parteien anläßlich seines 60. Geburtstages am 
29. März 1936, zusammengefaßt in: W. W a c h t s m u t h : Von deutscher Arbeit 
in Lettland 1918—1934, Bd 3, Köln 1953, S. 427—430; dieses wie das folgende 
Zitat S. 429. 
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einerseits, die auf europäischer Ebene wi rksamen Impulse für die Lö-
sungsversuche nationali tätenpoli t ischer Probleme anderersei ts . Ob ein 
Poli t iker zur ,Größe der Vergangenhei t ' wird, an welcher nachfolgende 
Generat ionen bestenfalls ein antiquarisches Interesse haben, oder ob sein 
Denken und Handeln über seine Zeit h inauswirken, hängt nicht allein ab 
vom momentanen Erfolg, sondern vor allem auch von der Tragfähigkeit 
seiner Konzeptionen und nicht zuletzt von Ar t und Umfang der Vermi t t -
lung, die diese in der jeweils neuen Generat ion erfahren. Und gerade in 
dieser Hinsicht ist für Pau l Schiemann im J a h r e seines 100. Geburts tages 
ohne jede ,Würdigungs-Apologie ' festzustellen: Sowohl in der for tdauern-
den Diskussion u m das von gewandel ten Faktoren best immte heut ige 
deutschbaltische Selbstvers tändnis als auch in der Darstel lung und Erör -
te rung minderheitenrechtl icher wie europäischer Einigungsprobleme ge-
winnen Schiemanns vor einem halben J a h r h u n d e r t entwickelte Gedanken 
auch in jüngster Zeit eine begründete Aktua l i tä t — nicht n u r im deut -
schen, sondern gerade auch im internat ionalen Rahmen. 

I. 
Im Prozeß der Rezeption seiner Theorie bilden Schiemanns Persönlich-

keit und seine bis zuletzt konsequente Hal tung einen nicht unwesentl ichen 
Faktor . Das entschiedene Eint re ten für par lamentar ische Regierungsfor-
men und gegen autor i tä ren Nationalismus gefährdete mehrmals seine 
Existenz: 

Die Gegnerschaft zur deutschen Besatzungspolit ik führte 1918 zu Ver-
haftung und Abschiebung Schiemanns durch die deutschen Mili tärbehör-
den; entscheidend für die deutsche Volksgruppe war nach seiner Rück-
kehr der Entschluß, die lett ländischen Deutschen unter Wahrung der „na-
tionalen und sozialen Solidari tät" in den Staa t zu integrieren.2 Den grund-
sätzlichen Kampf gegen den dieses sein Lebenswerk bedrohenden, beson-
ders im lett ländischen Deutschtum virulenten Nationalsozialismus führte 
er in der baltischen Heimat, in Deutschland selbst und auf europäischer 
Ebene un te r zunehmender Gefährdung seiner Sicherheit. Nach dem Rück-
zug vom Europäischen Nat ional i tä tenkongreß 1935 versuchte Schiemann, 
von Wien aus die nicht gleichgeschalteten deutschen Volksgruppen gegen 
die nationalsozialistische Gleichschaltungs- und Gewaltpoli t ik durch Grün-
dung eines neuen Verbandes zu organisieren.3 

2) Hierzu neuerdings H. v . R i m s c h a : Die Eingliederung der deutschen 
Volksgruppe als Minderheit in den Staat Lettland, in: Baltic History, ed. by 
A. Z i e d o n i s , W. W i n t e r , M. V a l g e m ä e (Publications of the Association 
for the Advancement of Baltic Studies, Bd 5), Columbus 1974, S. 189—194 
(leicht gekürzt auch in: Jahrbuch des baltischen Deutschtums 23, 1976, Lüneburg 
1975, S. 129—134). Hier auch Näheres über die aus den unterschiedlichen Staats-
gedanken entstehende Problematik, auf welcher Grundlage eine bislang füh-
rende Volksgruppe zukünftig politischen Einfluß ausüben sollte, was generell 
auch für Estland galt. 

3) Hierzu bes. H. v . R i m s c h a : Paul Schiemann als Minderheitenpolitiker, 
in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 4 (1956), S. 58 f. 
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In äußerster Konsequenz lehnte er schließlich die Umsiedlung durch ein 
von ihm aufs schärfste bekämpftes Regime als „Todesurteil über das deut-
sche Baltentum" ab.4 Schiemann erlebte die sowjetische Okkupation 1940 
sowie die deutsche Besetzung des Landes 1941 und starb — zum Schwei-
gen verurteilt — am 23. Juni 1944 im Alter von 68 Jahren in Riga. 

Die äußeren Stationen im Leben Paul Schiemanns sind in gestraffter 
Form oder zusammen mit seiner Politik mehrfach behandelt worden.5 Wie 
Helmut K a u s e in der jüngsten Veröffentlichung über Schiemann tref-
fend betont, ist dieser viermal in seinem Leben in die baltischen Länder 
zurückgekehrt, „als er ebensogut hätte Emigrant bleiben können wie an-
dere Deutschbalten, die u. a. bekannte Publizisten geworden sind" :6 im 
Jahre 1903 nach Schulzeit und Studium in Deutschland; 1919 nach der Ab-
schiebung ins Reich; 1931 nach dem durch schwere Lungenkrankheit er-
zwungenen Aufenthalt in der Schweiz; schließlich 1938 vor dem deutschen 
Einmarsch in Österreich. 

In der Tat wäre für den glänzenden Theaterkritiker, Juristen und libe-
ralen Politiker eine Laufbahn im Deutschland der Weimarer Republik 
wohl vorstellbar gewesen — die Entscheidungen zur Rückkehr aber sind 
symptomatisch für die doppelte Verantwortung, die Schiemann für den 
angestammten Raum und die eigene Volksgruppe empfand. Und es be-
zeichnet ebenso das Wesen seiner gesamten Minderheitenpolitik, daß sie in 
engstem Zusammenhang mit der Integrierung der lettländischen Deut-
schen als nationale Minderheit in den neuentstandenen Staat Lettland ent-
wickelt wurde — in einem Prozeß, der „sein besonderes geschichtliches 
Interesse und jedenfalls auch sein historisches Gewicht" nach Hans v o n 
R i m s c h a umgekehrt dadurch erhält, „daß diese Integrierung auf der 
Grundlage einer immer klarere Formen annehmenden politischen Konzep-
tion erfolgte, die sich nicht auf den Heimatraum beschränkte, sondern eine 

4) P. S c h i e m a n n : Die Umsiedlung 1939 und die europäische Minderhei-
tenpolitik, hrsg. von D. A. L o e b e r , in: Jb. des balt. Deutschtums 21 (1974), 
Lüneburg 1973, S. 99—106, Zitat S. 103. — Es handelt sich bei diesem Ms. nicht 
um Schiemanns einzige publizistische Äußerung zur Umsiedlung, da die Ver-
öffentlichung des auch von D. A. Loeber erwähnten Interviews (D. A. L o e b e r : 
Paul Schiemann damals und heute, ebenda, S. 107—114, hier S. 113, Anm. 23, 
sowie d e r s . : Diktierte Option. Die Umsiedlung der Deutsch-Balten aus Est-
land und Lettland 1939—1941. Dokumentation, Neumünster 1972, Einführung, 
S. (52), Anm. 108a) inzwischen von J. v. H e h n ermittelt wurde in: Sydsvenska 
Dagbladet vom 11. 11. 1939. 

5) Sehr knapp bei W. L e n z (Hrsg.): Deutsch-baltisches Biographisches Lexi-
kon, Köln, Wien 1970, S. 676; kritisch hierzu A. v . T a u b e in: ZfO 20 (1971), 
S. 735. — Ferner: W. W a c h t s m u t h , Von deutscher Arbeit in Lettland, Bd 3, 
S. 430 f.; d e r s . : Paul Schiemann — „Recht geht vor Macht", in: Baltische 
Köpfe, hrsg. von A. B o s s e und A. Frhr. v . T a u b e , Bovenden 1953, S. 153— 
165; H. v . R i m s c h a : Paul Schiemann, in: Jbb. für Geschichte Osteuropas 2 
(1954), S. 475—478; W. L e n z : Paul Schiemann in memoriam, in: Baltische 
Briefe 7/8 (1969), S. 4; L o e b e r , Paul Schiemann damals und heute, S. 108 ff.; 
M. G a r l e f f : Deutschbaltische Politik zwischen den Weltkriegen (Quellen und 
Studien zur baltischen Geschichte, Bd 2), Bonn-Bad Godesberg 1976, S. 56—64. 

6) H. K a u s e : Paul Schiemann (1876—1944), die Balten und ihre Zeitge-
schichte, in: Jb. des balt. Deutschtums 23 (1976), Lüneburg 1975, S. 32—39. 
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entsprechende europäische Rechtsordnung anstrebte".7 Unübersehbar bleibt 
bei Schiemann die Verzahnung und gegenseitige Abhängigkei t von Lan-
despolitik und internat ionaler Wirksamkeit , von deutschbaltischer Volks-
gruppenpol i t ik und europäischer Minderhei tentheorie . 

Die theoretische Entwicklung dieser Minderheitenpoli t ik sowie der Ver-
such ihrer Verwirkl ichung erfolgten von den zwanziger J a h r e n an durch 
den Saeima-Abgeordneten und deutschen Frakt ionsieader Schiemann, der 
ab 1925 auch zum Präs id ium der Europäischen Nationali tätenkongresse 
gehörte . Als Chefredakteur der größten deutschsprachigen Tageszeitung 
Nordosteuropas konnte er sich der „Rigaschen Rundschau" bedienen, als 
Mitherausgeber einer neubegründeten „Deutschen Zeitschrift für das 
Europäische Minor i tä tenproblem" des bald hochangesehenen Blat tes „Na-
tion und Staat".8 Seine zahlreichen Art ikel , die zwischen 1925 und 1932 
auf den j ährlichen National i tä tenkongressen gehal tenen Reden ' sowie eine 
in der letzten Phase seiner politischen Tätigkeit erschienene Aufsatz-
sammlung 10 bi lden die wesentlichste Quelle für die Darstel lung seiner 
Minderhei tentheorie , die — wie Dietrich A. L o e b e r zu Recht fest-
stellte — „auf einem in sich geschlossenen und theoretisch fundierten 
System staatspolitischer Konzeptionen" beruhte.1 1 

IL 
In zweifacher Hinsicht knüpfte Schiemann dabei an zeitgenössische 

Rechtsgrundlagen an, indem er einmal den Völkerbundgedanken aufgriff 
und sich zum anderen auf die Rechtstheorie seiner Zeit berief. 

Das eigene P rog ramm entwickelte er in Auseinandersetzung mit den be -
reits vorhandenen Ansätzen, die der Völkerbund zur Lösung der Nationa-
l i tätenfrage un te rnommen hat te ; dessen Wille hierzu zeigte sich in den 
beiden auch in Schiemanns Augen „bedeutsamen Kundgebungen" des 
Selbstbest immungsrechts der Völker und der Minderheitenschutzverträge.1 2 

Das staatliche Selbstbest immungsrecht konnte nun als die „Zubilligung 
der , volonte generale ' an die ein geschlossenes Gebiet besiedelnde Bevöl-

7) v. R i m s c h a , Die Eingliederung der deutschen Volksgruppe, S. 190 f. 
8) Nation und Staat, zunächst hrsg. von J. B l e y e r , R. B r a n d s c h , P. 

S c h i e m a n n , J. S c h m i d t - W o d d e r , ab April 1933 für den Verband der 
Deutschen Volksgruppen in Europa von F. v. U e x k ü 11, ab Juni 1938 von 
W. H a s s e l b l a t t (im Untertitel jetzt „Nationalitäten-" statt „Minoritäten-
problem"), Wien, Leipzig 1927—1944. 

9) Enthalten in dem jeweiligen „Sitzungsbericht des Kongresses der organi-
sierten nationalen Gruppen in den Staaten Europas" (1925 abweichender Titel: 
„ . . . der ersten Konferenz . .."), [Genf 1925/26], Wien, Leipzig 1927—1937 (künf-
tig zit.: Sitzungsbericht. . . , bei Beiträgen von Paul Schiemann ohne Autor-
angabe). 

10) P. S c h i e m a n n : Ein europäisches Problem. Unabhängige Betrachtun-
gen zur Minderheitenfrage (Kleine Historische Monographien, Bd 51), Wien, 
Leipzig 1937. 

11) L o e b e r , S. 110. — Weitere verstreute Publikationen Schiemanns zum 
Minderheitenproblem sind aufgeführt bei M. D ö r r : Paul Schiemanns Theorie 
vom „anationalen Staat", in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 8 (1957), 
S. 407—421, hier: S. 420 f., sowie bei G a r l e f f , S. 214. 

12) Dieses wie das folgende Zitat in: Sitzungsbericht 1926, S. 35. 
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kerung" wohl in manchen Fällen eine Erleichterung, keineswegs aber eine 
generelle Lösung der nationalen Frage bedeuten. Selbst bei seiner kor-
rektesten Durchführung hätte es doch keinen Ausgleich des Gegensatzes 
von Volkszugehörigkeit und Staatszugehörigkeit erreichen können, denn 
— so führte Schiemann auf dem ersten, von ihm mit einberufenen Euro-
päischen Nationalitätenkongreß aus — „für uns ist die Erkenntnis die 
wichtigste und entscheidende, daß auch die restlose Durchführung des 
Selbstbestimmungsrechts das nationale Problem nicht aus der Welt zu 
schaffen vermag", weil gerade auch in nationalen Staaten stets andersna-
tionale Volksgruppen mit dem Bedürfnis nach eigener Kulturentwicklung 
zurückblieben.13 Es mußte ein staatsrechtlicher Grundsatz gefunden wer-
den, der gerade hier eine Synthese schaffen würde. 

Auch die zweite Leistung des Völkerbundgedankens, den Minderheiten-
schutz, kritisiert Schiemann, weil in diesem Zusammenhang geschlossene 
Verträge kein positives Minderheitenrecht darstellten. Die Minderheiten 
werden darin nicht als Rechtssubjekte anerkannt, sondern als Objekte von 
Abmachungen zwischen einzelnen Staaten behandelt; die Verträge beruh-
ten auf individualrechtlicher Grundlage und verstanden die nationalen 
Minderheiten lediglich als eine Summe von Individuen gleichen Volks-
tums.14 Dem stellte Schiemann die Forderung entgegen, die Minoritäten als 
Einheiten auf körperschaftsrechtlicher Grundlage in die jeweiligen Staa-
ten zu integrieren. Voraussetzung hierfür aber war die Anerkennnung der 
Volkspersönlichkeit und ihrer Volksgruppenrechte. 

Diesen Gedankengang entwickelte Schiemann auf der Grundlage der da-
maligen Staatstheorie, aus deren Lehre von der Rechtssouveränität15 er 
zwei Grundsätze aufnahm: einmal, daß „der Befugnisbereich des Staates 
aus dem Wesen seiner Gemeinschaft und den sie schaffenden Interessen 
abgeleitet werden muß", zum anderen, daß „neben dem Staatsverband 
auch andere Gemeinschaften den Rechtswert ihrer Interessen geltend zu 
machen in der Lage sind".16 Dieser „Rechtswert der Interessen der Volks-
gemeinschaft" könne nicht nur historisch nachgewiesen werden, er werde 
vielmehr jährlich auf den Europäischen Nationalitätenkongressen bezeugt 
und sei übrigens auch bereits im positiven (Völker-)Recht anerkannt.17 So 

13) Sitzungsbericht 1925, S. 18. 
14) Sitzungsbericht 1926, S. 37; vgl. auch v. R i m s c h a , Die Eingliederung 

der deutschen Volksgruppe, S. 191. 
15) H. K r a b b e : Die Lehre von der Rechtssouveränität, Groningen, Den 

Haag 1906. 
16) P. S c h i e m a n n : Volksgemeinschaft und Staatsgemeinschaft, in: Na-

tion und Staat 1 (1927), S. 21 f. Ähnlich in: Sitzungsbericht 1926, S. 34 f. 
17) Hier irrt M. D ö r r , wenn sie im Zusammenhang mit dem Minderheiten-

schutz schreibt: „Es fehlte völlig der Gesichtspunkt, daß es einen Eigenwert und 
ein Eigenrecht einer Volksgruppe innerhalb eines andersnationalen Staates ge-
ben könne" (S. 410). Schiemann selbst weist darauf hin, daß sowohl in den Min-
derheitenschutzverträgen als auch in Form von Bestimmungen über Option 
und Plebiszit innerhalb der neueren Friedensverträge diese Gedanken durch-
aus zugrunde gelegt seien. „Das will besagen, daß in diesen Verträgen eine An-
erkennung des Rechtswertes der nationalen Gemeinschaftsinteressen durch das 
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ergaben sich für Schiemann als Grundziele der europäischen Minderhei-
tenbewegung die Schaffung eines in ternat ionalen Rechtsbewußtseins, das 
bes t immte Lebensrechte der Volksgemeinschaften als naturrechtl iche Ge-
gebenhei ten anerkennt , sowie vor allem die Anerkennung dieser na tur -
rechtlichen Gegebenheiten als positive Rechtssätze des geltenden Völker-
rechts.18 „Erst wenn innerhalb der europäischen Staaten ein positives 
Recht des Volkstums geschaffen worden ist, dann könnte diese staatsrecht-
liche Bindung von einer in ternat ionalen europäischen Gemeinschaft durch 
eine völkerrechtliche Bindung garant ie r t werden." 19 

III. 
Sowohl der Auseinandersetzung mit dem staatlichen Selbstbestim-

mungsrecht als auch der Kri t ik am Minderheitenschutz liegt Schiemanns 
Auffassung vom Staat zugrunde. Immer wieder beklagte er, man erkenne 
nicht, „daß sich die gegenwärt ige Situation auf neuen Grundsätzen und 
neuen Vorstel lungen von staatlichem Wesen aufbaut . . .".20 Zur friedlichen 
Lösung des während der letzten J a h r h u n d e r t e immer s tärker zugespitz-
ten Gegensatzes zwischen Volksangehörigkeit und Staatszugehörigkeit 
sieht Schiemann „keinen anderen Weg . . . als den der Trennung des 
Staates von der Nationali tät , als den einer Ausschaltung des Begriffes 
Na t iona l s t aa t ' ".21 Erst mit dem Absterben des durchaus anationalen 
dynastischen Staates sei mit dem Volksbegriff der nationale Gedanke in 
den Staatsbegriff h ineingetragen worden. Träger der Souveräni tä t 
ist aber in allen modernen Verfassungen die G e s a m t h e i t des 
Volkes, nicht e twa nur ein einzelnes Volkstum in national uneinhei t -
lichen Staa ten; in Schiemanns Worten: Voraussetzung für eine Durch-
führung der vollen nat ionalen Freihei t sei neben einer „anationalen Kon-
s t rukt ion des Staatsgedankens . . . , daß der Träger der Staatsgewalt das 
politische Volk und nicht das ethnische Volk darstel l t . . . Wir müssen uns 
wieder da ran gewöhnen, daß der Staa t als solcher ein anationaler Be-
griff ist." 22 

Im Lauf der J a h r h u n d e r t e habe sich der Staa t als ursprüngliche Terr i -
torialgemeinschaft immer mehr Machtbereiche als nationale Gemeinschaft 
erworben, was schließlich dazu führte, daß besonders in Mittel- und Ost-
europa durch zielbewußte Entnat ional is ierung versucht wurde, N a t i o n a l -
s taaten ' zu schaffen. Besonders das 19. J a h r h u n d e r t s tand nach Schiemann 
„in der nationalstaat l ichen Fiktion, und die Staa ten leiteten ihren Befug-
nisbereich aus den Rechtswerten der Volksgemeinschaft ab, die sie in 
Wahrhe i t nicht waren".2 3 Schiemann folgert: „Sobald es keine National-
s taaten mehr gibt, gibt es auch keine nat ionalen Minderheiten mehr, die 

positive Völkerrecht vollzogen worden ist" ( S c h i e m a n n , Volksgemeinschaft 
und Staatsgemeinschaft, S. 22). 

18) P. S c h i e m a n n : Coudenhove und Rohan, in: Nation und Staat 3 
(1929/30), S. 633. 

19) Sitzungsbericht 1926, S. 37. 20) Sitzungsbericht 1929, S. 52. 
21) Sitzungsbericht 1926, S. 39. 22) ebenda, S. 40. 
23) S c h i e m a n n , Volksgemeinschaft und Staatsgemeinschaft, S. 23. 
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um ihre natürlichen Rechte kämpfen müssen" 21, und an anderer Stelle: 
„Eine Lösung des Nationalitätenproblems ist nur möglich, wenn man auf 
den Ausgangspunkt zurückgreift und rücksichtslos die nationalstaatliche 
Ideologie zerschlägt, aus der unabweisbar der tragische Konflikt zwischen 
Staatszugehörigkeit und Volkszugehörigkeit hervorgeht." 24a 

Kern des Minderheitenproblems ist demnach die klare Trennung des 
Wesens und der Befugnisbereiche von Staat und Volksgemeinschaft — 
in ihrer unzulässigen Gleichsetzung erblickt Schiemann das Hauptübel 
der Nationalitätenfrage.2411 Er selbst definiert beide Bereiche eindeutig: 
„Während die Volksgemeinschaft in vollem Umfang eine Geistes- und Ge-
fühlsgemeinschaft ist, haben wir den Staat vor allem als eine Tatsachen-
gemeinschaft anzusehen. Als solcher gehören ihm die auf Tatsachen be-
gründeten Rechtswerte des Raumes . . . Aus der Beherrschung des Raumes 
durch den Staat entspringen seine Ordnungsfunktionen und seine Wirt-
schaftshoheit." 25 Die Betätigungssphäre des Staates bleibt also an den 
Raum gebunden und umfaßt die Bereiche der Wirtschaft, des Verkehrs 
und der Politik im Sinne von Arbeit am Gedeihen des Raumes, in dem 
man lebt. Der Keim für die Nationalitätenprobleme seiner Gegenwart ist 
nach Schiemann der „irrationale Staat . . . , der seine Aufgaben nicht aus-
schließlich aus der Gemeinschaft ableitet, die er tatsächlich ist, der Raum-
gemeinschaft. Wir brauchen den rationalen Staat, der nicht mehr sein will, 
als er ist, und der sich beschränkt auf die Ordnungsaufgaben innerhalb 
seines Territoriums. Die Gemeinschaft der Wirtschaft aber ist die Gemein-
schaft des Raumes, in dem der Ausgleich zwischen Produktion und Kon-
sum eine lebensfähige Aufgabe bedeutet." 26 

Indem Schiemann demgegenüber die Volksgemeinschaft als Personen-
gemeinschaft rein geistiger Art definiert, schließt er an die Vorstellungen 
der Austromarxisten Otto Bauer und Karl Renner an.27 Die personale 
Gemeinschaft des Volkes ist die „überräumliche Gemeinschaft aller derer, 
die in einem gemeinsamen nationalen Kulturideal leben".28 Zu den Haupt-
merkmalen der Volksgemeinschaft gehört somit die „Gemeinschaft der 
Kultur und des Charakters" 29, während die Sprache nicht für den ein-
zelnen ein Kriterium darstellt, für den allein der Zugehörigkeitswille 
ausschlaggebend sein kann, wohl aber ein notwendiges Merkmal für die 
Gemeinschaft als Ganzes: „Eine Gemeinschaft aber, die nicht über eine 
gemeinsame Sprache verfügt, kann in europäischem Sinne nicht als Kul-

24) S c h i e m a n n , Ein europäisches Problem, S. 16. 
24a) P. S c h i e m a n n : Volk über den Staaten, in: Vossische Zeitung vom 

31. 12. 1932. 
24b) Sitzungsbericht 1927, S. 25; S c h i e m a n n , Volksgemeinschaft und 

Staatsgemeinschaft, S. 21. 
25) S c h i e m a n n , Volksgemeinschaft und Staatsgemeinschaft, S. 32. 
26) Sitzungsbericht 1931, S. 98; Rigasche Rundschau (künftig zit.: Rig. Rdsch., 

bei Beiträgen von Paul Schiemann ohne Autorangabe) vom 5. 9. 1931. 
27) S c h i e m a n n , Volksgemeinschaft und Staatsgemeinschaft, S. 31. 
28) wie Anm. 26. 
29) S c h i e m a n n , Volksgemeinschaft und Staatsgemeinschaft, S. 31. 
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turna t ion angesehen werden." 30 Ein weiteres konsti tut ives Merkmal der 
Volksgemeinschaft ist die „Übernahme einer geschichtlichen Tradit ion" 
in Form des Bekenntnisses zu einer Schicksalsgemeinschaft der Abstam-
mung und Geschichte, „die gleichzeitig Pflichten auferlegt und eine be-
sondere S te l lungnahme zu der Umgebung nach sich zieht".31 

Schiemann w u r d e nicht müde, beständig auf das Kernproblem hinzu-
weisen: „Die Auflösung des Widerstrei tes zwischen Staatszugehörigkeit 
und Volkszugehörigkeit ist Aufgabe und Zielsetzung der National i täten-
bewegung, ist der eigentliche Inhal t des Minderhei tenproblems", das sich 
als europäisches Problem darstelle.32 Ein reibungsloses Zusammenleben 
verschiedener Nat ional i tä ten als Kulturgemeinschaften innerhalb eines 
gemeinsamen Staa ts raumes sei aber „nur un te r der Voraussetzung einer 
k laren Abgrenzung der Pflichten möglich, die einerseits aus der S taa ts -
angehörigkei t und anderersei ts aus der Volkszugehörigkeit erwachsen" 33; 
dasselbe gelte bei Einsetzen des Begriffes ,Rechte' für ,Pflichten'. 

Als rechtliche Voraussetzung einer T rennung der Rechtssphären von 
S taa t s - und Volksgemeinschaft stellt Schiemann zwei Postulate auf: 
„1. Der Staa t als solcher gehört zu keiner Nationali tät . 2. Das Bekenntnis 
der nat ionalen Zugehörigkeit ist frei." 34 

Damit ist die Volksgemeinschaft als eine reine Willensgemeinschaft 
definiert. Ih r Wirkungsbereich wird gegenüber dem des Staates abge-
grenzt: Alle kul ture l len Belange der vom Raum unabhängigen geistig-
kul ture l len Lebensgebiete müssen aus der Staatssphäre herausgelöst — 
,vom Staa te befreit ' — der überstaat l ichen Volksgemeinschaft vorbehalten 
werden. An anderer Stelle 35 e r läu ter te Schiemann: da die Zugehörigkeit 
zum Volkstum eine Angelegenheit des Individuums ist, sind die Volks-
gemeinschaften Personalgemeinschaften; der Staat als Raumgemeinschaft 
aber sei „organisch unfähig . . . , eine eigene Nationali tät zu besitzen", er 
habe sich darauf zu beschränken, die Selbs tverwal tung der in seinem 
Räume lebenden Kulturgemeinschaften anzuerkennen und deren Zusam-
menarbei t ordnend zu fördern. 

Zu verwirkl ichen w a r dieses Konzept n u r in der Form einer Kul tur -
autonomie auf personaler Grundlage 36 — auch hier n a h m Schiemann Ge-
danken der Aust romarxis ten auf —, da eine terr i tor ia le Autonomie keine 
ausreichende Sicherheit für die erforderliche Trennung von staatlichem 
und kul ture l lem Bereich gewährle is ten kann. Als Körperschaft des öffent-
lichen Rechts und damit als Rechtssubjekt sollte die Volksgemeinschaft 
auf dieser Grundlage die ihr un te rs tehenden Rechtsgebiete mit Hilfe der 

30) ebenda, S. 28 f. 31) ebenda, S. 29. 
32) S c h i e m a n n , Ein europäisches Problem, S. 9. Ähnlich in: Sitzungs-

bericht 1926, S. 34. 
33) S c h i e m a n n , Ein europäisches Problem, S. 38. 
34) S c h i e m a n n , Volksgemeinschaft und Staatsgemeinschaft, S. 39. 
35) S c h i e m a n n , Ein europäisches Problem, S. 17. 
36) „In diesem Gedankengange sehe ich die große Bedeutung der national-

kulturellen Autonomie als der Lösung des heute die Welt vergiftenden Natio-
nalitätenproblems" (Sitzungsbericht 1927, S. 24). 
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ihr vom Staa t zur Verfügung zu stellenden Machtmittel verwal ten, wozu 
auch ein Besteuerungsrecht beansprucht wurde.37 

Diese Konzeption Schiemanns unterschied sich in ihren Zielen erheblich 
von dem gleichzeitig entwickelten zionistischen Modell, das wesentlich 
mehr Gebiete zum Funktionsbereich der „nationalen Union" rechnete 
und für diese zudem eigenes Terr i tor ium sowie souveräne Machtmittel 
forderte.38 Schiemann wies die seiner Ansicht nach nicht logisch aus den 
Bedürfnissen der Gemeinschaft hervorgehenden Forderungen zurück, w o -
zu insbesondere jene nach gleichen Machtmitteln für Nation und Staa t 
gehörte, weil sie dem Wesen der an den Raum gebundenen Rechtsgewalt 
widerspreche — es könne in einem Raum nur eine Exekut ive geben.39 

IV. 
Eine Paral le le für die Herauslösung der kul turel len Belange aus der 

staatlichen Betät igungssphäre sah Schiemann in der Trennung der Reli-
gionsgemeinschaften vom Staat — ein Prozeß, der von ihm wiederholt 
als Beispiel herangezogen wird. In Auseinandersetzung mit Max Hilde-
bert B o e h m " stellte er die einzelnen Stat ionen des Weges dar, den die 
Religionsgemeinschaft als erste geistige Gemeinschaft in ihrer Abgrenzung 
zur Staatsgemeinschaft gegangen ist.41 Das Ringen der weltlichen Obrig-
keit mi t der mittelalterl ichen Kirche habe mi t dem Sieg des Staates durch 
Zurückführung der fürstlichen Gewal t auf das Volk geendet. Im ganz 
neuen Stadium der Reformation mit seiner Verschmelzung von Religions-
gemeinschaft und staatlicher Gewal t bezeichne der Grundsatz „cuius 
regio — eius religio" den Höhepunkt einer sich gleichzeitig als Religions-
gemeinschaft empfindenden Staatsgemeinschaft. Nach schweren inneren 
Konflikten habe sich eine gewisse Toleranz durchgesetzt, d. h. ein „Min-
derheitenschutz der Religionsgemeinschaften" 42; aber erst das „von l ibe-
ra lem Geist durcht ränkte Aufklärungszei tal ter" habe „unter dem Banner 
der Gewissensfreiheit den Kampf um die Lösung der Religionsgemein-
schaft aus der Rechtshoheit der Staatsgemeinschaft" geführt — mit dem 
Ergebnis einer Trennung von Kirche und Staat , als deren wichtigste Merk-
male Schiemann den „Verzicht auf den Begriff einer Staatsreligion und 
die Aufhebung der zwangsmäßigen Zuzählung zu einer Konfession" an-
sieht.43 Der Staa t ver lange von der Religionsgemeinschaft Unterwerfung 
unter die allgemeinen Gesetze und Einfügung in seine Verwal tungsord-
nung, verzichte aber auf eine gesetzgeberische oder adminis t ra t ive Rege-

37) S c h i e m a n n , Volksgemeinschaft und Staatsgemeinschaft, S. 40. 
38) E. B. S a d i n s k y : Die nationale Sozietät. Beitrag zur Lösung der Juden-

frage im Zusammenhang mit dem allgemeinen nationalen Problem, Heidelberg 
1921. 

39) Auseinandersetzung in: S c h i e m a n n , Volksgemeinschaft und Staats-
gemeinschaft, S. 33—37; hier: S. 35. 

40) M. H. B o e h m : Die Nationalitätenfrage, in: Nation und Nationalität, 
Jahrbuch für Soziologie, 1. Ergänzungsband, Karlsruhe 1927, S. 116—151. 

41) S c h i e m a n n , Volksgemeinschaft und Staatsgemeinschaft, S. 24—27. 
42) ebenda, S. 25. 43) ebenda, S. 26. 
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lung jener Fragen, die als Rechtssphäre der Religionsgemeinschaft aner-
kannt werden. „Die konfessionelle Freihei t mündete in der Abgrenzung 
der Kompetenzen zwischen Staa t und Kirche, die nationale Freihei t kann 
in der Abgrenzung der Kompetenzen zwischen Staat und Kulturpflege 
münden, ohne daß dem berechtigten Verlangen des Staates nach einer 
Wahrnehmung seiner Interessen an der Volkserziehung Schranken gesetzt 
zu werden brauchen." 44 — „So wie wir die religiöse Gewissensfreiheit 
erst mi t dem Augenblick durchsetzen, wo wir den Begriff der Staatsrel i -
gion abschafften und eine völlige Sicherheit für die religiöse Freihei t erst 
in einer Trennung von Staa t und Kirche sehen, so müssen wir, u m die 
nationale Freihei t durchzusetzen, zunächst den Begriff der nationalen 
S taa tskul tur el iminieren und an deren Stelle die Freiheit jeder nat ionalen 
Kulturpflege im Staa te setzen, um im Endziel eine Trennung des Staates 
von der Kulturpflege überhaup t zu erzielen." 45 

Durch Sicherung ihrer eigenen Rechtssphäre gegenüber der Staatsge-
meinschaft entwuchs die Religionsgemeinschaft der „üblen Rechtslage der 
Minderheit . — Das gleiche für die Volksgemeinschaft zu err ingen und . . . 
überstaatl ich zu erweitern, ist Zweck und Aufgabe der Minderhei tenbewe-
gung." 46 Ihr Kampf gehe darum, „daß ihre aus dem Gemeinschaftszwecke 
herausgewachsenen Interessen der staatlichen Rechtssphäre entzogen und 
der eigenen über t ragen werden, das heißt, daß sie a u f h ö r e n , M i n -
d e r h e i t e n z u s e i n " 4 7 — eine Forderung, die Schiemann schon 1920 
in einem programmatisch mit „Übernat ionale Staatsgemeinschaft" über-
schriebenen Art ikel in der „Rigaschen Rundschau" erhoben ha t te : „Es ist 
die Aufgabe der Minderhei tenbewegung, den Weg zu zeigen, der zur Auf-
hebung der nat ionalen Minderhei t als staatspolitischem Begriff führt." 48 

V. 
Die Loslösung des Staatsbegriffs von der nat ionalen Idee bedeutete 

nach Schiemann nun nicht n u r eine Beschränkung der staatl ichen Auf-
gaben, sondern zugleich die Anerkennung einer zweiten Gemeinschaft 
neben der staatlichen — der nat ionalen Gemeinschaft der Kul tur . Sobald 
die Kulturpflege aus dem staatlichen Rahmen herausgehoben wird, geht 
sie über in die Hände der überstaat l ichen Volksgemeinschaft. Diese umfaßt 
über die Staatsgrenzen hinweg alle Angehörigen eines Volkes und wird 
zur alleinigen Träger in des nat ionalen Gedankens. Die Bevölkerung Euro-
pas teil t sich demnach in zwei Gemeinschaften mit je verschiedenen Merk-
malen und Zielsetzungen: „Die staatliche Gemeinschaft, deren Zielsätze 
sich aus dem Zusammenleben auf einem staatlich geschlossenen Terr i to-
r ium ergibt [sie!], und die Volksgemeinschaft, die an der Pflege und Ent-
wicklung einer gemeinsamen nat ionalen Kul tu r arbeitet ." 49 Diese „Gesamt-
nation als Volksgemeinschaft" ist nach Schiemanns Vorstel lungen „völker-

44) Sitzungsbericht 1925, S. 18. 45) Sitzungsbericht 1926, S. 40. 
46) S c h i e m a n n , Volksgemeinschaft und Staatsgemeinschaft, S. 27. 
47) ebenda, S. 28. 
48) Rig. Rdsch. vom 27. 2. 1920. 49) Sitzungsbericht 1926, S. 42. 

41 
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rechtliches Subjekt für die aus der Trennung von Staa t und Volksgemein-
schaft sich ergebenden internat ionalen Rechtsbeziehungen, die sie gemein-
sam mit den übrigen Volksgemeinschaften garantiert".5 0 In der Verant -
wor tung für die Kul turentwicklung ihrer gesamten Gemeinschaft über-
n immt sie durchaus auch eine Unterhaltspflicht. 

Bemerkenswer t in diesem Zusammenhang ist nicht nu r Schiemanns 
Forderung einer völkerrechtlich zu sichernden Ordnung der in te r te r r i -
torialen Volksgemeinschaften, die sich ja nicht nu r auf sogen. Na t iona l i -
tä tenstaaten ' beziehen — in gleicher Sorge bemühte er sich um die E n t -
schärfung' eines zweiten Gefahrenpunktes : Die überstaatl iche Volksge-
meinschaft kann seiner Ansicht nach den nationalen Gedanken nu r w a h r -
nehmen, „wenn sie überal l von jeder staatlichen Gebundenheit , von der 
staatlichen Zielsetzung befreit wird".51 Die kul turel l frei gewordene Min-
derheit könne keine Kulturgemeinschaft mit Volksgenossen aufnehmen, 
deren kul turel le Arbei t staatlich gebunden sei, „weil sie sonst wirklich 
zweien Herren diente und sich einem fremden Staatszwecke zur Verfü-
gung stellte".52 Schiemann ver langte daher folgerichtig „von der Volksge-
meinschaft die Beschränkung auf kul turel le Aufgaben und den Verzicht 
auf politische Zielsetzungen außerhalb des gegebenen Staa ts raumes . . . 
und vom Staate den Verzicht auf kul turel le und nat ionale Tätigkeit".53 

Nur auf diese Weise könne der Gewissenskonflikt zwischen nat ionalen und 
staatlichen Pflichten bei Angehörigen einer nat ionalen Minderheit ver-
mieden werden — ein Konflikt, der bei einseitiger Entscheidung für eine 
Bindung auf Kosten der anderen entweder zum „Staatsverra t aus Volks-
t reue (Desertion) oder zum Volksverrat aus Staa ts t reue (nationale Assi-
milat ion)" führen mußte.54 

Eine bedeutende Schwierigkeit bei der Organisierung der übers taa t -
lichen Volksgemeinschaft ist auch bei Schiemann nicht restlos aufgehoben, 
zumal dann, wenn ein Teil des Volkes in einem mehr oder weniger nat io-
nal einheitlichen Staat zusammengefaßt ist. Reste der Spannung zwischen 
Volksgemeinschaft und Staatsgemeinschaft bleiben bestehen, da auch 
Schiemann gelegentlich die „besondere gefühlsmäßige Bindung" einer 
Volksgruppe an einen bes t immten Staa t als „nationales Gefühlszentrum" 
anerkennt und diesem sogar „daraus auch außenpolitisch eine Aktivlegi-

50) S c h i e m a n n , Volksgemeinschaft und Staatsgemeinschaft, S. 40. 
51) Sitzungsbericht 1926, S. 41. 52) ebenda. 
53) S c h i e m a n n , Ein europäisches Problem, S.U. — „Je entschiedener 

aber wir eine Beteiligung an dem politischen Leben unserer Mutterstaaten ab-
lehnen, mit um so reinerem Gewissen können wir die Bindungen pflegen, wel-
che uns als Volksgemeinschaft über alle staatlichen Grenzen hinweg verbin-
den" (Sitzungsbericht 1927, S. 26). 

54) So v. R i m s c h a , Paul Schiemann als Minderheitenpolitiker, S. 55 f. — 
In Schiemanns eigenen Worten: „In der vom 19. Jahrhundert übernommenen 
nationalistischen Staatsauffassung gilt ihr volle Hingabe an die ererbte 
Volksgemeinschaft als Staatsverrat, ihre volle Hingabe an die Staatsgemein-
schaft als Volksverrat" — diese notwendige volle Hingabe an Heimat u n d 
Volkstum aber bilde das „eigentliche Wesensmerkmal der nationalen Minder-
heit" ( S c h i e m a n n , Ein europäisches Problem, S. 9). 
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t imat ion" ableitet, im internat ionalen Verkehr für die Rechte dieser ihm 
gefühlsmäßig nahes tehenden Volksgemeinschaft — unabhängig von der 
Staatszugehörigkei t ihrer Glieder — einzutreten.5 5 

Damit ist jener P u n k t berühr t , von dem aus auf dem schmalen Gra t 
einer als berechtigt empfundenen ,legitimen' Unters tü tzung die deutschen 
Auslandsgruppen während der Weimarer Republik finanzielle Hilfe e r -
hielten — und wo die kul turel le Unters tü tzung dann zunehmend durch 
Verknüpfung mi t politischen Bedingungen von der Staatsgemeinschaft 
pol i t i s ier t ' wurde , zunächst noch verhal ten, vom Beginn der dreißiger 
J a h r e an immer eindeutiger.56 

Wie Schiemann aus eigenem Erleben he raus sehr wohl erkannte , mußte 
es besonders im Kriegsfall zu tragischen Konflikten führen, wenn Minder-
hei tenangehörige gegen eigene Volksgenossen zu kämpfen gezwungen 
waren.57 Konsequent lehnte er es aber ab, Sonderregelungen für diesen 
Fall vorzusehen, da die Forderung gleichen Rechtes für die Minori täten 
auch die Gleichheit der Pflichten bedinge — selbst in derar t zugespitzter 
Situation.57" 

VI. 
Diese Spannungen konnten allerdings erleichtert werden, wenn neben 

Volksbewußtsein und Staatsbewußtse in ein dri t tes, höheres t r a t : das 
e u r o p ä i s c h e B e w u ß t s e i n . Nach Schiemann bestand durchaus 
eine Wechselbeziehung zwischen der Lösung des National i tä tenproblems 
und der Err ichtung eines vereinten Europa. Das europäische Bewußtsein 
erschien ihm sogar als eine Bedingung für das Zusammenfinden von Staa t 
und Minderhei t zu einem ehrlichen Gemeinschaftsgefühl. Den Impuls zur 
Reorganisierung Europas würde die Notwendigkeit zur Bildung größerer 
Wirtschaftsgebäude bilden.57" Aber ungeachtet, ob wirtschaftliche oder 
politische Motive dabei auslösend wi rken würden — vorher mußte das 
Nat ional i tä tenproblem gelöst werden. Dessen Vernachlässigung war auch 

55) Rig. Rdsch. vom 13. 12. 1930. 
56) Vgl. H. P i e p e r : Die Minderheitenfrage und das Deutsche Reich 1919— 

1933/34 (Darstellungen zur auswärtigen Politik, Bd 15), Hamburg 1974, sowie 
K.-H. G r u n d m a n n s Referat auf dem 29. Baltischen Historikertreffen am 
12. 6. 1976 über „Aspekte deutscher Politik im Baltikum 1925—1932", Zusam-
menfassung von H. B o s s e in: Baltische Geschichtsforschung 1 (1976), [Beilage 
zu:] Baltische Briefe 29 (1976), Nr. 7/8, S. 12; die Dissertation zu diesem Thema 
befindet sich im Druck. 

57) Sitzungsbericht 1926, S. 43; S c h i e m a n n , Ein europäisches Problem, 
S. 41. 

57 a) Noch 1939 betrachtete Schiemann das mit der Gewährung von Rechten 
verbundene gleichzeitige Übernehmen von Pflichten als eine „Voraussetzung je-
der Minderheitenpolitik" auch in folgender Hinsicht: „Jede Ausnahmestellung 
einer Minderheit in bezug auf die Wehrpflicht, ob psychologischer oder recht-
licher Art, schließt einen Verzicht auf die Rechtsstellung im eigenen Staate in 
sich" (P. S c h i e m a n n : Ende der Nationalitätenbewegung? in: Der Deutsche 
in Polen, Jg. 6, Nr. 15 vom 9. 4. 1939). 

57 b) Rig. Rdsch. vom 19. 11. 1932. 
41* 
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der Grund für Schiemanns Kritik an den Paneuropaprojekten seiner Zeit, 
besonders jenen Briands, Coudenhoves und des Prinzen Rohan.58 

Die Trennung von Staat und Nationalität mußte nach Schiemann einem 
geeinten Europa den Weg bereiten. Wenn die Staatsgemeinschaften ohne die 
ständige Aufreizung des nationalen Machtgedankens in friedlichen Wett-
bewerb untereinander träten, „so schaffen die überstaatlichen, rein geisti-
gen Volksgemeinschaften eine Umklammerung über die staatlichen Gren-
zen weg, die mit der Zeit jeden Gedanken eines europäischen Krieges als 
Unnatur kenntlich machen muß".59 Schiemann begrüßte 1926 die außer-
staatlichen Volksgemeinschaften auf dem Zweiten Europäischen Nationa-
litätenkongreß als „Grundpfeiler für den kommenden Bau eines befriede-
ten Europas".®0 Elf Jahre später bezeichnete er als Endziel der von ihm 
vertretenen politischen Richtung nicht das „Gedeihen [nur] des eigenen 
Einzelstaates", sondern „den weiteren Aspekt des abendländischen Kultur-
gutes, dem in einem organisch verbundenen Europa die natürliche und 
dauernde Heimstätte geschaffen werden soll".61 Die gegenseitige kulturelle 
Duldung mußte um so leichter werden, je klarer erkannt würde, „daß jede 
nationale Kulturarbeit in Europa gleichzeitig Arbeit an der gemeinsamen 
europäischen Kultur ist".62 

Über den Werten (Kultur-)Nation und Staat steht für Schiemann jener 
Wert ,Europa', welches er sowohl „unser aller Vaterland" als auch „gei-
stige Heimat" nennt und das für ihn identisch ist mit dem „Abendland" 
überhaupt. Wenn es widernatürlich ist, daß Angehörige desselben Volkes 
gegeneinander kämpfen, so scheint es Schiemann letztlich überhaupt „wi-
dernatürlich und unerträglich, daß Menschen Menschen töten, ganz gewiß 
aber, daß Europäer gegen Europäer zu Felde ziehen" und damit die Zu-
kunft des ohnehin von Ost und Süd bedrohten Abendlandes endgültig er-
schütterten. Auf die Minoritäten bezogen, kommt Schiemann zu dem 
Schluß: „Die nationalen Minderheiten sind gute Europäer aus ihrem 
Schicksal heraus." 

VII. 
Generell bedroht und in jener Epoche schließlich blockiert waren Schie-

manns Minderheitenpolitik und die ihr zugrunde liegenden Konzeptionen 
durch die zunehmende Welle des Nationalismus in Europa. Diesen sah er 
gekennzeichnet durch eine erneute Verquickung der Begriffe von Volks-
gemeinschaft und Staatsgemeinschaft, wobei analog zu Kriegssituationen 
den Interessen der staatlichen Gemeinschaft alle anderen menschlichen 

58) Vgl. P. S c h i e m a n n : Coudenhove und Rohan, in: Nation und Staat 3 
(1929/30), S. 630—636. 

59) Sitzungsbericht 1926, S. 43. 60) ebenda. 
61) S c h i e m a n n , Ein europäisches Problem, S. 7. Ebenso S. 18: „Innerhalb 

eines organisierten Europas aber werden die überstaatlichen Volksgemein-
schaften die natürlichen Träger einer Verwaltung des gemeinsamen abendländi-
schen Kulturgutes sein." 

62) Dieses wie die folgenden Zitate bei S c h i e m a n n , Ein europäisches 
Problem, S. 42. 
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t ionalen Minderhei ten aufhörten, „Subjekte ihrer Politik zu sein und sein 
zu wollen", vielmehr wieder zu Objekten der europäischen Staatenpoli t ik 
geworden seien.™ Gerade innerha lb der deutschen Volksgruppen sei „von 
unseren eigenen Volksgenossen langsam die weltanschauliche Grundlage, 
auf der unser nat ionaler Rechtskampf fußt", weggezogen worden.71 Man 
könne kaum um Recht und Freihei t der Minderhei ten kämpfen, „wenn 
man uns Tag für Tag entgegenhält , daß gerade diese Rechte von einer 
stetig wachsenden Zahl unserer eigenen Volksgenossen grundsätzlich be-
s t r i t ten werden".7 2 Besonders der vom nationalsozialistischen Staatsge-
danken auf den völkischen Gemeinschaftsbegriff der Minderheiten über -
t ragene Total i tätsanspruch habe zu „moralischem Terror" und zur „Ver-
giftung des auslanddeutschen Gemeinschaftslebens geführt".73 

Auch Pau l Schiemann scheint in den zwanziger J a h r e n die Gefahren des 
Nationalismus gelegentlich unterschätzt zu haben, wenn er noch 1927 als 
„Fazit der bisherigen Entwicklung" feststellen zu können glaubte, der 
„Höhepunkt des nationalistischen Zei tal ters" sei überschritten.74 Bereits 
vier J a h r e später mußte er „in pessimistischer Erkenntnis der Sachlage" 
konstat ieren: „In jedem europäischen Staate wird ein durch Wirtschafts-
interessen und Kul tur ideale überhi tz ter Nationalismus gepflegt" 75, und 
nach wei teren sechs J a h r e n sprach er offen vom „Siege der nationalist i-
schen Bewegung innerhalb der Staa ten Europas".76 — Es war den Minder-
hei ten nicht gelungen, ihrer eigentlichen Berufung gemäß, „den Nationa-
lismus der Neuzeit in seiner ganzen Überhi tzung auf die ruhige Tempera-
tu r eines gesunden und nu r auf sich selbst gerichteten Nationalgefühls zu-
rückzuführen".77 

Während dieser J a h r e lassen sich aber als Konstanten in Schiemanns 
politischer Hal tung und damit als Grundlagen seiner Theorie feststellen: 

1. ein am Rechtsgedanken orientierter , den reinen Machtgedanken ab -
lehnender Liberalismus, der u. a. die Funkt ionen des Staates auf die nö-

70) S c h i e m a n n , Die neue nationalistische Welle, S. 809. 
71) ebenda. 
72) ebenda; die Auseinandersetzung Schiemanns mit dieser Entwicklung bes. 

im Abschnitt „Die Krisis im Auslanddeutschtum" in: S c h i e m a n n , Ein 
europäisches Problem, S. 20—37. — Zu seiner engagierten Rede auf der Jahres-
tagung des Verbandes der deutschen Volksgruppen in Baden bei Wien am 
26. 6. 1932 vgl. auch M. G a r l e f f : Ein unbekannter Brief Thomas Manns an 
Paul Schiemann aus dem Jahre 1932, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 17 
(1969), S. 450—453. 

73) S c h i e m a n n , Ein europäisches Problem, S. 24. 
74) Sitzungsbericht 1927, S. 23. 
75) Sitzungsbericht 1931, S. 95, 97. 
76) S c h i e m a n n , Ein europäisches Problem, S. 11. 
77) Sitzungsbericht 1927, S. 24. — Aus einem solchen „gesunden Nationalge-

fühl" hätte sich nach Schiemann eine „Achtung vor fremdem Volkstum" ent-
wickeln müssen, „die sich in der Duldung minderheitlicher Kulturpflege äußert" 
( S c h i e m a n n , Ein europäisches Problem, S. 9), es sei aber vielmehr „zur 
Erhitzung des staatlichen Patriotismus mißbraucht" worden, „der in dieser 
Mischung immer aggressiver und negativer, sich für Unrecht und Gewalt be-
geistert . . . " (ebenda, S. 18). 





648 Michael Garleff 

empfingen die Kongresse s tarke Impulse, und es ist bemerkenswert , daß 
die hier keineswegs immer gleichlautenden Anschauungen sich am ein-
deutigsten in der Forderung nach kul turel ler Autonomie vereinigten. 

Die entscheidenden Gedankengänge enthäl t der Motivenbericht zu dem 
auf personaler Grundlage beruhenden estlandischen Kul turautonomie-
gesetz, das von Ewald Ammende und Werner Hasselblatt „in ständigem 
Kontakt mit Minderhei tenpoli t ikern anderer deutscher Volksgruppen ent-
wickelt worden" war 8 4 ; hier fließen Teile der oben skizzierten Gedan-
kengänge mit lett ländischen Schulautonomie-Erfahrungen und der Berei t -
schaft eines Staates zur friedlichen Regelung des Minderhei tenproblems 
zusammen, wenn es u. a. heißt : „Die stets wachsende Einsicht, daß jede 
Nationali tät ein natürl iches Recht auf Schutz, Anerkennung ihrer s taat-
lichen Bedeutung und auf feste Verankerung dieser Forderung besitzt, 
hat die Minderhei tenfrage im Laufe der letzten Jahrzehnte von J a h r zu 
J a h r immer mehr vom rein machtpolitischen Boden auf den rechtspoliti-
schen übergeführt . Dadurch ist sowohl im Völkerrecht als auch im Staa ts -
recht ein neues wichtiges Gebiet geschaffen worden, an welchem wohl 
kein europäischer Staa t seine Mitarbeit versagen dürfte. Dieses Rechts-
gebiet umfaßt . . . auch die Frage der Sicherstellung des ungestörten ku l tu -
rellen Eigenlebens . . . Wenn der Grundsatz der Gleichberechtigung aller 
Staatsbürger gelten soll, so müssen die zu einer Minderhei t gehörenden 
Staatsbürger . . . auch dieselben nat ional-kul turel len Entwicklungsmög-
lichkeiten haben wie das Majoritätsvolk." 85 

Die über die Forderung nach kul turel ler Autonomie hinausgehenden 
Konzeptionen Schiemanns, insbesondere seine Theorie vom , anationalen 
Staat ' , fanden dagegen keineswegs die ungetei l te Zust immung der auf 
den Kongressen versammel ten Minderhei tenver t re ter . 1926 bezeichnete 
der Präs ident Wilfan im Anschluß an Schiemanns Ausführungen diese 
zwar als „tiefschürfend und weitgehend", aber doch auch als „kühn", 
„denen gegenüber wi r uns unsere selbständige Meinung und Kri t ik vor-
behalten".86 Diese wurde noch auf demselben Kongreß von dem jüdischen 
Abgeordneten aus Litauen Jacob R o b i n s o n in detail l ierter Form vor-
Hamburg 1951; H. W e i s s : Das Volksgruppenrecht in Estland vor dem Zweiten 
Weltkrieg, in: ZfO 1 (1952), S. 253—256. — Auf die ideologische Grundlage, spe-
zielle Ausgestaltung und Praktizierung der Kulturselbstverwaltung auch über 
die parlamentarische Krise von 1934 hinaus geht insbesondere ein: H. W e i s s : 
Baltische Nationalitätenprobleme und Parlamentarismus, in: H.-E. V o l k -
m a n n (Hrsg.): Die Krise des Parlamentarismus in Ostmitteleuropa zwischen 
den beiden Weltkriegen, Marburg 1967, S. 168—176; G a r l e f f , Deutschbalti-
sche Politik, S. 104—113. — Zur Kulturautonomie und parlamentarischen Arbeit 
der Minderheiten vgl. auch G. v o n R a u c h : Geschichte der baltischen Staa-
ten, Stuttgart (u. a.) 1970, bes. Kap. III, 6, S. 118—125. 

84) H. W e i s s : Der deutsch-baltische Beitrag zur Lösung der Minderheiten-
frage in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, in: E. G. S c h u l z (Hrsg.): 
Leistung und Schicksal, Abhandlungen und Berichte über die Deutschen im 
Osten, Köln, Graz 1967, S. 323—329; hier S. 325. 

85) H. K r a u s : Das Recht der Minderheiten (Stilkes Rechtsbibl., Bd 57), 
Berlin 1927, S. 199. 

86) J. W i l f a n , in: Sitzungsbericht 1926, S. 44. 
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genommen, wobei sich als Kern der Zweifel zeigte, „daß heute die Ent-
staatl ichung der nat ionalen Belange ein realpolitisch erreichbares Ziel 
wäre".8 7 Die Anerkennung der Schiemannschen Theorie als langfristige 
Perspekt ive, aber ihre Ablehnung in der Gegenwart aus „praktischen 
und politischen Erwägungen" heraus 88 bes t immte im wesentlichen die ab-
lehnenden Argumente während der bis 1930 anhal tenden Diskussion.89 

Erwin K e i m e s ' Bemerkung: „Die Mehrzahl der Delegierten stand ihr 
sehr ablehnend gegenüber und erk lär te sie für utopisch" 90, ist leicht über-
spitzt, da sich durchaus Befürworter zu Wort meldeten.91 Immerh in fand 
diese Theorie in den Resolutionen der Kongresse keinen Niederschlag, 
wi rk te aber wiederhol t als St imulans in den theoretischen Erör terungen. 
Bemerkenswer t ist die Ablehnung einer Trennung von Nation und Staa t 
durch Werner H a s s e l b l a t t 9 2 , den Keimes „als Repräsentant der Geg-
ner Schiemanns" ansieht und zum sogen. ,rechten Flügel ' der Volksgrup-
penbewegung zählt — hiernach s tand „hinter der Ablehnung der Schie-
mannschen Auffassung . . . ein wesentlich ideologischer Gegensatz".93 

In der rechtstheoretischen Diskussion seiner Zeit wurde Schiemann 
vorgeworfen, mit der Theorie vom ,anationalen Staat ' „Volk und Staat 
dokt r inär auseinanderzureißen" °4 und vom „liberal-individualistischen 
Ausgangspunkt" das Wesen des Volkes „in seiner echten Polar i tä t zum 
Staa t" zu verkennen.9 5 Seine „extrem subjektive Lehre" laufe „in Über-
bewer tung des individualistischen Persönlichkeitsbegriffes westlicher 
Demokrat ie und l iberalen Denkens" 98 auf eine „Entleerung" und „Libera-
l is ierung" des Staatsbegriffes h inaus 97, der Staat sinke „zum national ge-
schlechtslosen Allerwel tss taat" und ,Nachtwächterstaat ' herab.98 In Über-
bewer tung des Volksbegriffes übersah man dabei, daß bei Schiemann die 
Legit imations- und Berechtigungsidee gerade die aus der Raum- und 
Staatsgemeinschaft sich entwickelnde „übervolkliche Nation" sein sollte, 
die nicht nu r als Zweckverband, sondern als Geistes- und Wertgemein-

87) J. R o b i n s o n , ebenda, S. 56—66; Zitat S. 60. 
88) M. L a s e r s o n , in: Sitzungsbericht 1927, S. 36. 
89) Gegen Schiemanns Theorie sprachen sich weiterhin aus: M. L a s e r s o n , 

ebenda, S. 86, sowie R. C s a k i in: Sitzungsbericht 1928, S. 73. 
90) K e i m e s , S. 190, ähnlich S. 217. 
91) H e l l e r in: Sitzungsbericht 1927, S. 76; E. M a r g u 1 i e s in: Sitzungs-

bericht 1928, S. 62 f.; E. N a u m a n n in: Sitzungsbericht 1930, S. 123 f. 
92) Mehrere Nachweise dafür bei K e i m e s , S. 217, Anm. 3. 
93) ebenda, S. 217 f. — Auf die Schwierigkeit, diesen Gegensatz zu verdeut-

lichen, verweist Keimes selbst, indem er Ausführungen Hasselblatts zitiert, die 
Schiemanns Konzeptionen durchaus entsprechen. — Es wäre sicher lohnend, 
das Verhältnis dieser beiden bedeutenden deutschbaltischen Parlamentarier 
und Minder heitentheoretiker von ihren jeweiligen Grundanschauungen her 
einmal näher zu untersuchen. 

94) M. H. B o e h m : Das eigenständige Volk, Göttingen 1932 (unveränd. 
Nachdruck: Darmstadt 1965), S. 184. 

95) ebenda, S. 345; ähnlich S. 331 f. 
96) Th. V e i t e r : Nationale Autonomie, Wien, Leipzig 1938, S. 23 f. 
97) G. W i r s i n g : Zwischeneuropa und die deutsche Zukunft, Jena 1932, S. 

164. 
98) B o e h m , Die Nationalitätenfrage, S. 146. 
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schaff konzipiert war.99 Deren genauerer Wertgehal t ist nicht von Schie-
mann selbst, wohl aber von K u r t S t a v e n h a g e n untersucht worden, 
der sein diesbezügliches Werk der deutschen Saeima-Frakt ion und deren 
Leader widmete.100 In Anknüpfung an Ferd inand Toennies und Friedrich 
Meinecke unterschied er zwischen „geistig-seelischer Gemeinschaft" und 
„pragmatischer Total-Gemeinschaft" und kam zu dem Ergebnis, daß 
Schiemanns ,anationaler Staat ' kein bloßer Zweckverband sei und nicht 
jeder Gemeinschaftsbasis entbehre, sondern als pragmatische Gemein-
schaft eine echte Wertgemeinschaft darstelle. Auch Stavenhagen forderte 
den Verzicht auf die Nationalstaatsidee im Völkermischgebiet Osteuropas: 
„Innere Gleichberechtigung aller National i täten im Nationalstaat fordern, 
heißt den Nationals taat aufheben." 101 Über eine Verwirkl ichung der ana-
tionalen Konstrukt ion des Staates für seine Zeit machte sich Stavenhagen 
allerdings keine Illusionen — der Staa t s o l l t e in seinen Augen aber 
pragmatische Gemeinschaft sein. 

IX. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg mit seinen einschneidenden Veränderun-

gen gerade im ostmitteleuropäischen Raum knüpfte Reinhard W i 11 r a m 
dort an, „wo die rasante nat ionalrevolut ionäre Machtpolitik die Ansätze 
zu einer neuen nat ional i tären Gemeinschaftsordnung überspiel te und zer-
brach" — bei der damals viele Völker verbindenden Rechtsprogrammatik 
der europäischen Nationalitätenbewegung.1 0 2 Er sah aber die Voraus-
setzung für eine Verwirkl ichung überstaat l icher Volksgemeinschaften vor 
allem wegen der Wandlungen im europäischen Bewußtsein als geschwun-
den an, denn kein Volk könne zurück in die Zeit vor der „Politisierung 
des Nationali tätenprinzips". „Die geschichtliche Verbindung der Nation 
mit der Machtidee kann nicht rückgängig gemacht, d. h. für sich allein 
aufgehoben werden, weil ja nichts in der Geschichte einfach zurückge-
dreht werden kann." 103 

Indem Wi t t ram die tiefe Berechtigung der Fronts te l lung des damaligen 
politischen Gegners Schiemann anerkennt , hä l t er es wegen der inzwi-
schen verschobenen Gewichte für unmöglich, „auch die politischen Hoff-
nungen jener Generat ion zu übernehmen".1 0 4 Er will lediglich in allgemei-
nerem Sinne die Erfahrungen der europäischen Minderhei ten- und deut-
schen Volksgruppenbewegung genau wie die „Rechts- und Ideengewinne 
des al ten Österreich" nutzen. 

99) Vgl. die Darstellung und Diskussion der Schiemannschen Theorie bei 
K e i m e s , S. 189—225. 

100) K. S t a v e n h a g e n : Das Wesen der Nation (Rigaer Volkstheoretische 
Abhandlungen, Bd I), Berlin 1934, sowie in verschiedenen Aufsätzen in „Nation 
und Staat". 

101) ebenda, S. 178. — Diskussion der Thesen Stavenhagens bei K e i m e s , 
S. 208—213. 

102) R. W i t t r a m : Wandlungen des Nationalitätsprinzips, in: d e r s . : Das 
Nationale als europäisches Problem, Göttingen 1954, S. 76—94; hier S. 90 f. 

103) ebenda, S. 92. 
104) ebenda, S. 94. 
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Im geschichtlichen Wandel sei inzwischen nicht nur der „Machtcharak-
ter der Nation", sondern zugleich der „schlechthinnige Vorrang ihres 
Sol idaranspruchs" in Frage gestellt.105 Die nicht aufzuhaltende Umwer-
tung des Nationalen hänge mit einem wei teren zusammen: „Es ist nicht 
möglich, die nat ionale Solidari tät in die Sphäre der Wahrhei tskämpfe 
hinaufzusteigern, die Entscheidung für die Nation als eine Ste l lungnahme 
in den letzten Fragen aufzufassen." Zwar stellten „die Nötigung der Ge-
wissen, der Fanat ismus, die unehrl ichen Begründungen" insgesamt „zwi-
schen dem Konfessions- und dem National i tä tenzwang eine nicht nu r for-
male Gemeinschaft her" 106; die Grenze des Vergleichs der National i täten-
kämpfe mit den Religionskriegen liege aber deutlich darin, daß die Volks-
tumskämpfe einer anderen Ebene als die Glaubensentscheidungen ange-
hörten. Während die Religionskriege nach Wit t ram zutiefst auf einem 
Mißvers tändnis der mit der Hei lswahrhei t gegebenen Glaubensforde-
rung 107 im Sinne von Gewal t und Zwang beruhten, konnte sich der An-
griff auf Sprache und National i tät eines anderen Volkes mit einer miß-
vers tandenen oder irregelei teten Existenzsorge, äußerstenfalls mit pseudo-
religiösem Berufungswahn, nicht aber mit der Wahrheitsfrage legitimie-
ren.108 Schiemanns Forderung nach Trennung von Nation und Staa t setze 
voraus, daß neue Integrat ionskräf te an die Stelle der nat ionalen treten. 
In richtiger Vorausschau schrieb Wi t t r am vor nunmehr 25 Jah ren : „Es 
scheint, daß die Weltsi tuation auf ideologische Frontbi ldungen hintreibt , 
die weit s tä rker als die nat ionalen wieder mit dem Wahrhei tsproblem 
zusammenhängen." 10' 

War eine Ablehnung bzw. Relat ivierung des Vergleichs von Religions-
und Volksgemeinschaften in ih rem Verhäl tnis zum Staat schon zu Schie-
manns Lebzeiten erfolgt n o , so wurde diese Paral lele nach dem Kriege im 
Gegensatz zu Wi t t ram doch auch wieder aufgegriffen. Neben Hans 
K o h n , der von der Möglichkeit sprach, daß der Nationalismus wie einst 
die Religion entpolit isiert werden könne, womit das Zeitalter des Nationa-
lismus zu Ende sein werde m , verwies am eindringlichsten der Völker-
rechtler Rudolf L a u n auf die Paral le le der Freiheit des nat ionalen zu 
jener des religiösen Bekenntnisses.112 Wegen ihres gemeinsamen sittlichen 

105) Dieses wie das folgende Zitat ebenda, S. 92. 
106) R. W i t t r a m : Die nationale Vielfalt als Problem der Einheit, in: 

d e r s . , Das Nationale als europäisches Problem, S. 9—82; hier S. 25. 
107) Lukas 14,23: „nötige sie hereinzukommen". 
108) W i 11 r a m , Die nationale Vielfalt, S. 25 f., sowie d e r s . : Der Natio-

nalismus als Forschungsaufgabe, in: d e r s . , Das Nationale als europäisches 
Problem, S. 31—50, hier: S. 38 f. 

109) ebenda, S. 39. 
110) B o e h m , Die Nationalitätenfrage, S. 118 und 145: „Klärung der leidigen 

Konfessionsanalogie"; V e i t e r , Nationale Autonomie, S. 24; auch L a s e r s o n 
bestreitet, daß „ein völliges Analogon zwischen Religionsbekenntnis und Natio-
nalbewußtsein möglich ist" (Sitzungsbericht 1927, S. 35). 

111) H. K o h n : Die Idee des Nationalismus, Heidelberg 1950, S. 48. 
112) R. L a u n : Die Lehren des Westfälischen Friedens, Hamburg 1949; vgl. 

auch d e r s . : Nationalgefühl und Nationalismus, in: Ostdeutsche Wissenschaft 
1 (1954), S. 123. 
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Gehalte s nann t e er die religiöse un d die nat ional e Freihei t geradez u 

„Schwestern" : Religio n bedeut e nebe n de m praktische n Bekenntni s zu 

de n Moralgesetze n eine r Gotthei t zugleich „ei n Bekenntni s de r Zuge -
hörigkei t zu r sozialen Gemeinschaf t de r Glaubensgenossen , da s sittlich e 

Pflichte n gegen diese zu m Gegenstan d h a t " 1 1 3; da s „frei e demokratisch e 

nat ional e Bekenntn is " sei ebenfall s nich t bloß e theoretisch e Feststellung , 

„sonder n auc h ein moralische s Bekenntn i s zu Pflichte n gegen da s eigen e 

Volk", womi t „auc h die Lieb e zu r anges tammte n Heima t in de n moral i -
sche n Inha l t de s Nationalgefühl s mi t hineingezogen " werde. 1 1 4 Nat ional i tä t 

vers tan d Lau n im Sinn e von natür l ic h gewordene m Volkstum als geistig-
sittlich e Gemeinschaft ; nat ional e Fre ihei t bedeute t e also die freie Wah l 

de r Zugehörigkei t zu eine r Sprachgemeinschaf t als naturgewachsener , 

geistig-sittliche r Einheit . 1 1 5 Ein e deutlich e Verwandtschaf t mi t Schiemann s 

Vorstel lunge n sprich t au s eine r wei tere n Begründun g de s Vergleichs bei -
de r Gruppe n bei Laun : „Den n beid e Gemeinschaften , die religiöse un d 

die volkliche , sind außerstaatl iche , zu m Tei l überstaat l ich e Gemeinschafte n 

eine s sittliche n Bekenntnisses" , dere n einigende s Ban d im eine n Fal l de r 

Glaub e an die gleiche n Dogme n bildet , im andere n die „Lieb e zu r gleiche n 

Abstammungsgemeinschaf t ode r de n gleiche n Vorfahren , zu r gleiche n 

Muttersprach e un d zu r gleiche n anges tammte n Heimat" . 1 1 6 

Lau n geh t so weit , einzeln e Bes t immunge n des Westfälische n Fr ieden s 

„au s de m Konfessionelle n in s Nat ional e un d au s de m Fürs tenrech t in s 

Menschenrecht " zu „übersetzen" : nachde m jene r die Recht e nu r de r Für -
sten festschreibend e Sat z „cui s regio eiu s religio" durc h die demokratisch e 

Entwicklun g vom Fürs ten - zu m al lgemeine n Menschenrech t überhol t wor-
de n sei, müss e heut e die nat ional e Selbstbest immun g „durc h eine n Schut z 

de r nat ionale n Minderhei te n ergänz t werden , so wie die religiöse nötigen -
falls durc h eine n Schut z de r religiösen Minderhei ten" . 1 1 7 I n diesem Zu -
sammenhan g e r inner t Lau n sowoh l an die .Organisatio n Centra l e pou r 

un e Pa i x durable ' als auc h an die Europäische n National i tätenkongresse , 

dere n P r o g r a m m „auc h heut e mustergül t i g sein könn te" . Freihei t un d 

Gleichhei t alle r Nat ional i tä te n w ü r d e n dan n im Rechtsgefüh l de r Völker 

als Voraussetzun g ihre r Zivilisatio n ebens o ane rkann t werde n wie heut e 

die Fre ihei t un d Gleichhei t de r Konfessionen. 1 1 8 

X. 

I n eine r erste n Übersich t übe r die Beur te i lun g Schiemann s durc h sein e 

Zeitgenosse n stell t He lmu t K a u s e treffen d fest: „Di e Aktion , Theori e 

un d Persönlichkei t dieses Mannes , die s t r ingen t pazifistisch e Logik seine r 

l iberale n Doktr i n provozierte n offensichtlic h spontan e Solidarisierun g 

113) L a u n , Lehre n des Westfälischen Friedens , S. 38. 
114) ebenda , S. 38 f. — Diese Gedanke n hatt e L a u n bereit s in seinem Buch : 

De r Wande l der Idee n Staa t un d Volk als Äußerun g des Weltgewissens, Barce -
lona , Berlin 1933, dargelegt . 

115) L a u n , Lehre n des Westfälischen Friedens , S. 34f. 
116) ebenda , S. 43. 117) ebenda , S. 43 f. 118) ebenda , S. 47. 
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oder heftigste Gegnerschaft." 119 War le tztere in den scharfen Auseinan-
dersetzungen der dreißiger J a h r e nicht frei von persönlichen Angriffen, 
so überwiegt heute die Anerkennung seiner persönlichen Integri tä t auch 
bei jenem Teil der ehemaligen politischen Gegner, der Schiemanns Theo-
rie und Polit ik nach wie vor ablehnend gegenübersteht.120 Die erste um-
fangreiche Mater ia lsammlung und Darste l lung der deutschbaltischen Poli-
tik in Let t land wurde von dem ehemaligen Chef des deutschen Bildungs-
wesens Wolfgang W a c h t s m u t h noch vor der Umsiedlung im Manu-
skript fertiggestellt1 2 1 und 1951 bis 1953 als „Tätigkeitsbericht" in geraff-
ter Fo rm herausgegeben.122 Geschrieben aus der Sicht des damaligen Füh-
rungskreises der Volksgruppe, sollte insbesondere der dri t te, dem Ge-
dächtnis P a u l Schiemanns gewidmete Band die Leistungen der 1934 be-
endeten par lamentar ischen Zeit „gegen die destrukt ive Agitation und 
Revision von ,völkischer' Sei te" rechtfertigen1 2 3 — ein Motiv, das nach 
dem Kriege etwas in den Hin te rgrund geriet. Dennoch gelingt es dem 
Verfasser auf der Grundlage eines außerordentl ich reichen Materials 
nicht zuletzt zu Schiemanns Theorie und Politik, überzeugend nicht nur 
die Abwehrarbe i t , sondern vor allem auch den aktiven Neuaufbau nach 

119) K a u s e , Paul Schiemann, die Balten und ihre Zeitgeschichte, S. 34. 
120) Stellvertretend seien hier genannt H. S t e g m a n , der den überzeugten 

Demokraten Schiemann als „ausgesprochenen Parteimann" für untragbar für 
die deutschbaltische Politik hielt (Aus meinen Erinnerungen, 2. Teil: Im ster-
benden Parlament, der Saeima, in: Baltische Hefte 7, 1960/61, S. 59), sowie der 
ehemalige Führer der nationalsozialistischen Bewegung in Lettland Erhard 
K r o e g e r , der 1933 Schiemanns pragmatische Politik als Zeichen „politischer 
Inversion" mit „Symptomen einer vergeistigten Schwäche", die im „Kostüm 
des Rechtsgedankens" auftrete, abwertete (Über politische Inversion, in: Balti-
sche Monatshefte 1933, S. 92 f.). Seine damalige Polemik gegen den Minderhei-
tenstatus und die angebliche Konzeptionslosigkeit der Schiemannschen Politik 
( d e r s . : Nationalpartei der deutschen Balten, Baltischer Landesdienst, in: Bal-
tische Monatshefte 1933, S. 298 ff.) wiederholte er über 30 Jahre später in ebenso 
salopper wie unangemessener Weise mit Formulierungen wie „Umstellung auf 
das Ideal des Schrebergartens" und „kein Konzept über wechselnde Aushilfen 
hinaus" ( d e r s . : Der Auszug aus der alten Heimat [Veröff. des. Instituts für 
deutsche Nachkriegsgeschichte, Bd 4], Tübingen 1967, S. 23 und 33). — Diese 
starke Verzeichnung wies H. v. R i m s c h a gebührend als „völlig verzerrtes 
Bild der damaligen Situation" aus „nationalistische^ Verengung des Kroeger-
schen Blickfeldes" zurück und betonte dabei die von Kroeger abgestrittene 
„durchaus ernst [zu]nehmende Staatsgesinnung" in weiten Kreisen des damali-
gen baltischen Deutschtums (H. v. R i m s c h a : Die „Bewegung" und die Um-
siedlung, in: Baltische Hefte 14, 1968, S. 264—282, hier: S. 268 ff.). 

121) Friedrich W. J u s t (aus polit. Gründen von Wachtsmuth gewähltes 
Pseudonym): Von deutscher Arbeit in Lettland, 1919—1934, Teil I: Von der poli-
tischen Arbeit, Bde 1—2, Riga 1938; Teil II: Aus der Kulturarbeit, Bde 3—5, 
Riga 1939. 

122) W. W a c h t s m u t h : Von deutscher Arbeit in Lettland 1918—1934. Ein 
Tätigkeitsbericht, Materialien zur Geschichte des baltischen Deutschtums. Bd 1: 
Die deutsch-baltische Volksgemeinschaft in Lettland 1923—1934, Köln 1951; Bd 
2: Die autonome deutsche Schule in Lettland 1920—1934, Köln 1952; Bd 3: Das 
politische Gesicht der deutschen Volksgruppe in Lettland in der Parlamentari-
schen Periode 1918—1934, Köln 1953. 

123) K a u s e , S. 38. 
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1918 als einen der wesentlichsten Züge aufzuzeigen — den „schöpferischen 
Ansatz zu einer Neugestal tung rechtlich gesicherter Gemeinschaftsexistenz 
und nat ionaler Nachbarschaftsbeziehungen".124 Dem Menschen Schiemann, 
der bereits hier als „Deutscher und Europäer" erscheint, galt ein vom 
selben Verfasser gleichzeitig veröffentlichtes Por t rä t , in dem auch die 
Minderhei tentheorie gerafft dargestell t wird und das die Würdigung 
durch einen (anonym bleibenden) ehemaligen Gegner abschließt.125 Eine 
nicht auf seine Landsmannschaft beschränkte allgemeine Problemat ik sah 
Reinhard W i t t r a m in dem „ungewöhnlichen Mann" — eindringlich u m -
riß er in seiner Rezension des Wachtsmuthschen Werkes die verschiedenen 
Schichten in der Persönlichkeit Schiemanns: „überzeugter Demokrat aus 
alter Familie . . . Freigeist mit s tarken landsmannschaftlichen Bindungen, 
nat ionaler Pat r io t mit vornehmem Solidaritätsempfinden, scharfer und 
konsequenter Gegner des Nationalsozialismus, moderner Ideenpolit iker 
und zugleich Erbe einer sehr alten landständischen und landespolitischen 
Tradition, gehörte Schiemann zu den interessantesten Gestal ten des im 
Massenzeitalter rasch sich wandelnden alten Europa." 126 

In der Gesamtbeur te i lung der politischen Leistung Pau l Schiemanns ist 
nicht immer die notwendige Einheit seiner Theorie und Politik genügend 
beachtet worden; die nat ionalen Leistungen t ra ten in der Bewer tung 
neben seine Minderheitentheorie, man glaubte, das eine gemäßigt positiv, 
das andere als dokt r inär negat iv beur te i len zu können. Die Urteile über 
Schiemanns lettländische Politik wiederum werden weitgehend best immt 
von den unterschiedlichen Ansichten über die politischen Möglichkeiten 
der deutschen Volksgruppe nach 1918. 

Ausgehend von Hel lmuth W e i s s ' Feststel lung von 1951, daß schon vor 
der Umsiedlung „die Stellung in der Heimat unha l tbar geworden war, aus 
politischen, wie auch aus biologischen Gründen", und daß „die Umsied-
lung den Schlußstrich un te r eine Entwicklung, die stetig abwär ts geführt 
hät te" , zog 127, gelangte J ü r g e n v o n H e h n zu der Ansicht, mit dem zu-
nehmenden lettischen Nationalismus mußte „die Politik der bisherigen 
deutsch-baltischen Führung unter Schiemann, die einen tatsächlichen Aus-
gleich mit dem Let ten tum anstrebte, damit als gescheitert angesehen 
werden".128 Wilhelm L e n z (sen.) sprach ebenfalls vom Scheitern der 

124) R. W i t t r a m in: Historische Zs. 178 (1954), S. 388. 
125) W a c h t s m u t h , Paul Schiemann — „Recht geht vor Macht" (s. o. 

Anm. 5), bes. S. 162—165. Vgl. auch die Lebenserinnerungen d e s s e l b e n Vfs.: 
Wege, Umwege, Weggenossen, München 1954. — Ebenfalls um diese Zeit er-
schienen die Erinnerungen des ehemaligen Präsidenten der Volksgemeinschaft 
W. v. R ü d i g e r : Aus dem letzten Kapitel deutsch-baltischer Geschichte in 
Lettland 1919—1945, in diesem Zusammenhang bes. Teil 2, Hannover 1955, S. 
5—26. 

126) W i t t r a m in: Historische Zs. 178 (1954), S. 388 f. 
127) H. W e i s s : Baltische Selbstbehauptung im 20. Jahrhundert, in: Wir Bal-

ten, hrsg. von M. H. B o e h m und H. W e i s s , Salzburg, München 1951, S. 
326—339, hier S. 339. 

128) J. v. H e h n : Lettland zwischen Demokratie und Diktatur (Jbb. f. Ge-
schichte Osteuropas, Beih. 3), München 1957, S. 34, Anm. 125. — Erst jüngst sah 
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Schiemannschen Politik, wenn sie auch viel dazu beigetragen habe, „die 
Deutschen in Let t land zu einer Volksgruppe zusammenzuschließen".129 Da-
gegen wand te Dietrich A. L o e b e r zu Recht ein, „von einem Scheitern 
ließe sich sprechen, wenn Schiemanns Polit ik erwiesenermaßen verfehlt 
gewesen und er aus diesem Grunde im politischen Kampf hä t te un te r -
liegen müssen".130 Mit vollem Recht stell t Loeber den Zusammenhang 
zwischen den zu lange ge t rennt gesehenen Ebenen wieder her, wenn er 
anführt , daß es die Machtpolitik des nationalsozialistischen Deutschland 
gewesen sei, die eine Verwirkl ichung der Schiemannschen Ziele sowohl 
auf der Ebene der europäischen Minderheitenpoli t ik als auch bei Schie-
manns politischer Tätigkeit in Let t land verh inder t habe. „Gegenüber 
einem Gegner in der Gestalt eines total i tär gelenkten Staates w a r mit den 
politischen Mitteln, die Schiemann zur Verfügung standen, nicht viel aus-
zurichten." 131 

Es bleibt das Verdienst des ehemaligen engen Mitarbei ters Hans v o n 
R i m s c h a , der zeitgeschichtlichen Forschung nicht nu r den le t t ländi-
schen Par lamentar ie r , sondern vor allem auch den europäischen Minder-
heitenpoli t iker Schiemann bekanntgemacht zu haben. In seinen zeitlich 
d i rek t an Wachtsmuths Werk anschließenden Art ikeln und Aufsätzen der 
fünfziger Jah re 1 3 2 betonte er besonders das s tark ausgeprägte Rechts-
empfinden und den l iberalen Grundzug in Schiemanns Politik, die weder 
von util i taristischen Gesichtspunkten geleitet noch doktr inär gewesen sei: 
Im Willen zur Durchsetzung des Sittengesetzes in der Politik habe er 
diese auf ethische Grundlage stellen und als richtig e rkannte Rechtsgrund-
sätze gegenüber Machttendenzen und - inst inkten durchsetzen und ihnen 
Gel tung verschaffen wollen.133 

J. v. H e h n in einer Besprechung von M. G a r l e f f : Deutschbaltische Politik, 
H. Weiss' These „vollauf bestätigt", da hier die „nur aufschiebende Wirkung" 
deutlich werde, die der Versuch der deutschen Parlamentarier gehabt habe, mit 
Mitteln des Rechts gegen den lettischen Nationalismus anzukämpfen (ZfO 25, 
1976, S. 166—169, Zitat S. 168 f.). — Der Vf. hat dagegen versucht, statt der 
angeblich „stetig abwärts" führenden Entwicklung vielmehr das bestenfalls als 
Wellenbewegung aufzufassende Verhältnis zwischen Minderheit und Staatsvolk 
darzustellen — auch gerade mit den Erfolgen der Minderheiten. 

129) W. L e n z : Paul Schiemann in memoriam, in: Baltische Briefe 1969, 
Nr. 7/8, S. 4. 

130) L o e b e r , Paul Schiemann damals und heute, S. Ul f . 
131) ebenda, S. 112. — Vor Loeber hatte bereits H. v. R i m s c h a als Grund 

für das „Scheitern" der Schiemannschen Politik den „Siegeszug des faschistisch-
nationalistischen Machtdenkens" genannt (Paul Schiemann als Minderheiten-
politiker, S. 58), was aber keineswegs bedeute, daß „deshalb seine Zielsetzung 
falsch war und das Ziel selbst unerreichbar ist" (ebenda, S. 57). 

132) Zu den bereits zitierten wären zu nennen: H. v. R i m s c h a : Die Be-
freiung der Nation vom Staat. Paul Schiemanns europäisches Konzept, in: 
Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 23.6.1954, S. 2; d e r s . : Zur Gleich-
schaltung der deutschen Volksgruppen durch das Dritte Reich, in: Historische 
Zs. 182 (1956), S. 29—63. 

133) v. R i m s c h a , Paul Schiemann, S. 475, sowie d e r s . , Paul Schiemann 
als Minderheitenpolitiker, S. 44. 
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hung eine Paral le le bei Wilhelm v. Humboldt fand. Dieser fordere zwar 
noch keine vol lkommene Trennung von Nation und Staat , „aber die aus 
derselben l iberalen Auffassung en ts tammende Forderung der Ents taa t -
lichung und Entpoli t is ierung der Erziehung und Kulturpflege und die 
Gegenüberstel lung von ,Nationalverein ' und Staa tsver fassung ' bei Hum-
boldt läßt es doch zu, daß hier gewisse Verbindungsl inien gezogen werden 
können".1139 

In seinen Untersuchungen zur Minderheitenfrage vergleicht Erwin 
V i e f h a u s die Theorie vom anat ionalen Staa t mit Emanuel Radis Postu-
la t der „übernat ionalen", vielsprachigen Nation und wer te t beide als „Bei-
t rag zur Konsolidierung von Par lamenta r i smus und Demokrat ie in den 
vom nat ionalen Antagonismus gefährdeten ostmitteleuropäischen Staa-
ten".140 Fü r den l iberalen Poli t iker Schiemann, „der wie wenige die s tän-
dische Überl ieferung seines Landes, den Geist von Selbs tverwal tung und 
Selbstverantwort l ichkei t für modernes demokratisches Denken und Han-
deln fruchtbar zu machen vermocht ha t" 141, habe das demokratische Po-
stulat den absoluten Vorrang: „die Zusammenarbei t der verschiedenen 
Gruppen in einem modernen freiheitlichen Staat mit seinen mannigfachen 
und immer zahlreicher werdenden politischen, sozialen und ökonomischen 
Aufgaben und Verpflichtungen".142 Viefhaus weist den Vorwurf, Schie-
mann habe „das Volk über den Staa t gestellt", mit dem Hinweis auf des-
sen Rede von 1932 ab 143 und betont nachdrücklich die Verbindung zu 
Karl Renner, wobei er dessen abweichende Konzeption des Personal i tä ts-
prinzips herausarbeitet.1 4 4 — Mart in B r o s z a t wies im Zusammenhang 
mit der von Schiemann und Carl Georg Bruns ver t re tenen Anti these zum 
Nat ionals taat e rneu t auf einen „irrat ionalen Dogmatismus" hin, der dar in 
bestehe, daß „die Kul turau tonomie in dem Maße, in dem sie souveräne 
Selbs tverwal tung war , im Hinblick auf die jeweilige Nationali tät selbst 
eine Form der Machtausübung und Herrschaft mit denselben Zwängen 
und derselben Problemat ik des Mehrhei tspr inzips" darstelle, wie sie mit 
Recht an den Nat ionals taaten Ostmit teleuropas gerügt würde.145 

139) K e i m e s , S. 192 f. Die Diskussion der Theorie vom anationalen Staat 
S. 189—225. — Auf diese Parallele hat vor ihm schon B o e h m hingewiesen, 
der in diesem Zusammenhang schrieb, Humboldt habe zwar die Autonomie des 
Volkes gegenüber dem Staat geahnt, sie aber „durch das primitive Symbol eines 
,Vereins' entwertet" ( B o e h m , Das eigenständige Volk, S. 345, Anm. 13). 

140) E. V i e f h a u s : Nationale Autonomie und parlamentarische Demokratie, 
in: Politische Ideologien und nationalstaatliche Ordnung, hrsg. von K. 
K1 u x e n und W. J. M o m m s e n (Festschrift Th. Schieder), München, Wien 
1968, S. 377—392, hier S. 385. — E. R ä d 1 : Der Kampf zwischen Tschechen und 
Deutschen, Reichenberg 1928. Vgl. auch E. V i e f h a u s : Die Nationalitäten-
frage in den ostmitteleuropäischen Nationalstaaten nach 1919, in: Studien zur 
Geschichtsschreibung im 19. u. 20. Jh., hrsg. von P. P h i 1 i p p i (Siebenbürgi-
sches Archiv, Bd 6), Köln, Graz 1967, S. 147—172; über Schiemann bes. S. 160 ff. 

141) V i e f h a u s , Nationale Autonomie, S. 385. 142) ebenda, S. 386. 
143) ebenda; dieser Vorwurf war erhoben worden von P. K l u k e : Selbst-

bestimmung, Göttingen 1963, S. 103. 
144) V i e f h a u s , Nationale Autonomie, S. 387 f. 
145) M. B r o s z a t : Außen- und innenpolitische Aspekte der preußisch-deut-
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XL 
Helmut K a u s e äußer t nicht zu Unrecht, daß „die bisherige Systemat i -

sierung und Kri t ik der Theorie vom ,anationalen Staat ' , losgelöst von der 
historischen Motivation ihres Urhebers" , nicht voll befriedige — das könne 
„nur in einer Biographie dieses deutschen Liberalen in dem s t rukturel len 
Rahmen der Epoche, die 1945 zu Ende ging, erfolgen".146 Nicht nur für das 
deutschbaltische Selbstverständnis, in dessen Diskussion neuerdings mit 
Berufung auf Schiemann „Zweifel am Wert des Nationalen als Gruppen-
konst i tu t ivum" angemeldet worden seien 147 — auch für Schiemanns Min-
derhei tentheorie und damit sein europäisches Konzept könnte das eine 
vertiefte Kenntn is ergeben — ein Konzept, auf das man keineswegs nu r 
„in der Zeit des ersten Europa-Opt imismus" zurückgriff.148 Nach Hel lmuth 
W e i s s ' Hinweis auf die Wirkungen, die „bis in die Gegenwar t reichen, 
ja heute wieder bewußt aufgenommen werden, um sie für eine neue Kon-
zeption des Nationali tätenrechts fruchtbar zu machen" 149, betonte auch 
Dietrich A. L o e b e r die Bedeutung der keineswegs überhol ten Ideen 
Pau l Schiemanns für die Gegenwar t : „Sie sind nach wie vor anwendbar 
und zwar auf alle Staaten, in denen es nat ionale Minderheiten gibt." 15° 

Es w a r wiederum Hans v o n R i m s c h a , der vor internat ionalem 
Forum in Toronto auf die Vorzüge der nat ionalen Autonomie auf perso-
naler im Gegensatz zur terr i tor ia len Grundlage sowohl für den westeuro-
päischen wie auch für den baltischen Raum hinwies: „Eine nationale 
Autonomie auf personaler Grundlage kann nicht un te rwander t werden, 
weil sie n u r Personen gleichen Volkstums umfaßt." 151 

Am 15. Oktober 1925 ha t te Schiemann als einer der drei Einberufer die 
Tei lnehmer des Ersten Europäischen Nationali tätenkongresses in Genf 
u. a. mit der Hoffnung begrüßt, „daß einst der Historiker, der über die 
Liquidierung des nat ionalen Problems so leidenschaftslos zu ur tei len ver-
mag, wie wir heute über die Liquidierung des konfessionellen Problems 
vor 300 Jahren , die erste Tagung der organisierten nat ionalen Gruppen 
Europas als einen Wendepunkt in der Entwicklung zum wahren Fr ieden 
wird bezeichnen können".152 Ein halbes J a h r h u n d e r t danach scheint trotz 
furchtbarster kriegerischer Auseinandersetzungen ein Ende der nat ionalen 
Gegensätze noch weit entfernt . Vor allem in Verbindung mi t sozialen und 
ideologischen Komponenten best immen diese vielmehr nun weltwei t das 
Zusammenleben der Völker und Volksgruppen. Der Zei t raum mag für 

sehen Minderheitenpolitik in der Ära Stresemann, in: Politische Ideologien (wie 
Anm. 140), S. 427. 

146) K a u s e , Paul Schiemann, S. 39. — Eine solche Biographie wäre in der 
Tat dringend erforderlich. 

147) ebenda. 
148) ebenda, S. 38. 
149) W e i s s , Der deutsch-baltische Beitrag, S. 327. 
150) L o e b e r , S. 112. 
151) v. R i m s c h a , Die Eingliederung der deutschen Volksgruppe, S. 193. — 

Auf die baltischen Sowjetrepubliken weist bes. L o e b e r hin. 
152) Sitzungsbericht 1925, S. 20. 
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eine endgült ige „Liquidierung des nat ionalen Problems" zu knapp be-
messen sein. Auch wi rd der mit so viel Idealismus begonnene erste der 
insgesamt 14 verans ta l te ten Europäischen National i tätenkongresse mi t 
Sicherheit nicht als „Wendepunkt in der Entwicklung zum wahren Fr ie -
den" bezeichnet werden können. „Aber man sollte trotz aller Auslöschun-
gen und Überwalzungen die kons t rukt iven Versuche nicht vergessen, die 
vor 1933 gemacht worden sind" 15S, schrieb nach dem Kriege der kürzlich 
vers torbene Historiker Hans R o t h f e l s , dem Georg v o n R a u c h in 
einem Nachruf bestät igte, daß er als „Patr iarch der deutschen Historiker" 
mit e inem „wachen Sinn für Nat ional i tä ten- und Autonomiefragen . . . die 
spezifische Problemat ik der deutschbaltischen Existenz" erfaßt habe.154 Mit 
der al lgemeinen Warnung gegen voreilige Schlüsse aus Erfolg oder Miß-
erfolg historischer Phänomene ha t te Rothfels eindringlich auf die Leistung 
der baltischen Staa ten hingewiesen: „Hier und nu r hier in der Nach-
versail ler S taa tenwel t erfolgte . . . der grundsätzliche Durchbruch durch 
das cuius regio eius natio, die Absage an die Allgemeingült igkeit des 
in tegralen Nationalstaates."1 5 5 Darüber hinaus aber ha t te er das Weiter-
wirken eines neuen Ordnungsgedankens in den europäischen Raum hinein 
betont, den „Ansatzpunkt auch einer Mitteleuropapoli t ik nicht- imperia-
listischer und nicht-hegemonialer Art".156 In einem wei teren Nachruf auf 
Hans Rothfels führte Kar l Dietrich E r d m a n n aus: „Ihm schwebte zu-
letzt als Quintessenz seiner Nat ional i tä tenstudien eine Entwicklung vor, 
in der das Zusammenleben verschiedener Nationen un te r einer übergre i -
fenden politischen Ordnung als ebenso normal empfunden wird wie die 
aus den Religionskriegen der europäischen Geschichte erwachsene Über-
konfessionalität des modernen Staates ." 157 

153) H. R o t h f e l s : Grundsätzliches zum Problem der Nationalität, in: Zeit-
geschichtliche Betrachtungen, Göttingen 2 1963, S. 89—111, hier: S. 109; ähnlich 
d e r s . , in: Zur Krise des Nationalstaats, ebenda, S. 124—145, hier: S. 132. 

154) G. v. R a u c h : Hans Rothfels f. in: Baltische Briefe 29 (1976), Nr. 7/8, 
S. 10. 

155) H. R o t h f e l s : Das Baltikum als Problem internationaler Politik, in: 
Zeitgeschichtliche Betrachtungen, S. 217—235, hier S. 223. — Ganz ähnlich in 
einem Diskussionsbeitrag: „So sehr die Ansätze im Mährischen Ausgleich Vor-
aussetzung gewesen sind, so ist zum ersten Male gerade im Baltikum grund-
sätzlich auf die Einheit des Nationalstaates verzichtet worden. Das ist ein fun-
damentales Faktum, das dem kleinen Räume, um den es sich handelt, nun einp 
exemplarische Bedeutung gegeben hat" (in: V o l k m a n n , Die Krise des Par-
lamentarismus, S. 177). 

156) R o t h f e l s , Das Baltikum, S. 223. — Vgl. auch die signifikante 
Äußerung Theodor Schieders, der zum Entstehen des übernationalen Nationali-
tätenbewußtseins und zur Bildung der Europäischen Nationalitätenkongresse 
schrieb: „Durch nichts wird vielleicht die Krise des nationalsouveränen Staates 
deutlicher als durch diesen Zusammenschluß der Nationen in der Partikulari-
tät" (Th. S c h i e d e r : Nationalstaat und Nationalitätenproblem, in: ZfO 1 
(1952), S. 161—181, hier S. 178). 

157) K. D. E r d m a n n : Hans Rothfels f, in: Geschichte in Wissenschaft und 
Unterricht 27 (1976), S. 521 f. 
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S u m m a r y 
Paul Schiemann's Theory of Minorities as a Contribution 

to Solving the Question of Nationalities 
On the Centenary of Paul Schiemann's Birthday (1876—1944) 

The political activity of Paul Schiemann (29. 3. 1876—23. 6. 1944) ranged 
from his own ethnic group of Baltic Germans to the Parliamentarian field 
of the Latvian Eepublic and also to the policy concerned with European 
nationalities. Correspondingly, his importance for the home policy of his 
time — thus for the identity of the Baltic Germans — and for the attempts 
to tackle the political problems of nationalities on the European level was 
estimated with differential emphasis. 

The Germans of Latvia integrated in their home state, Schiemann attemp-
ted the establishment of an all-embracing European order of law and peace. 
Discussing existing approaches of contemporary legal theory and the concept 
of the League of Nations (right of self-determination, protection of minorities), 
he demanded the recognition of determinate minority rights both as given natu-
ral law and positive maxims of international law. A peaceful solution of the 
conflict between ethnic fellowship and citizenship was to be achieved by 
overcoming the ideology of the nation-state. To this end, the nature and 
competence of the state and of the ethnic community had to be distinctly 
divided. Whereas Schiemann defined the state as a community based on 
territory and facts to the province of which fell the economic and the essenti-
ally political issues, the people as a community of persons were to him a 
spiritual and emotional community to whom — as a supra-national ethnic 
community — was reserved the province of culture. The elimination of the 
spiritual and cultural domain of life from the sphere of the state was to be 
achieved by means of a cultural autonomy on a personal basis, in analogy to 
the separation of religious communities from the state. The European aware-
ness though, takes precedence over the values of (cultural) nation and state. 
Schiemann, a Liberal oriented to legal thinking and the idea of rights, fought 
without compromise, if in vain, the nationalism of the 1930s as a political 
writer. 

His theory of minorities went undisputed neither at the congresses of Euro-
pean nationalities nor in contemporary and subsequent research, where parti-
cularly the theory of the antinational state was deemed to be impracticable. 
More recently, however, the overcoming of the nation-state, the European 
concept, in particular the stimulation emerging from it for the solution of 
nationality questions on a personal basis, are again positively appreciated as 
constructive attempts. 


